
 

 
 
BU Nr. 265/2017 
 
 
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben im Bereich "Erwerb von 
Grundstücken" 
 
 

Gremium am  

Gemeinderat 30.11.2017 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat stimmt überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2.8800.932000 
in Höhe von 1.365.000 EUR sowie dem Deckungsvorschlag zu.  

 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten EUR 1.365.000 EUR 
Planbetrag Haushaltsplan EUR: 200.000 EUR 

zzgl. üPlA gem. BU 185/2017, 125.000€ 
Haushaltsstelle: 2.8800.932000 
Haushaltsplan Seite: 272 
davon noch verfügbar EUR: 0 
Über-/außerplanmäßige Ausgabe: ja 
Deckungsvorschlag: 2.6900.956100 
  

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
-   

 
 
Verfasser: 
07.11.2017/ Liegenschaftsamt/ Heinisch  

 
 
Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum 

Finanzverwaltung Weingärtner, Ralf 13.11.2017 

Oberbürgermeister Scharmann, Michael 13.11.2017 

Dezernat II Deißler, Thomas 14.11.2017 
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Sachverhalt: 
 
Die Mittel für das Haushaltsjahr 2017 für den Grunderwerb beim Allgemeinen 
Grundvermögen (2.8800.932000) sind ausgeschöpft, daher müssen vor weiteren 
Auszahlungen überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. 
 
In diesem Jahr sind noch folgende Vorgänge vorgesehen: 
 

 Grunderwerb mit Grunderwerbsteuer "Baugebiet Furchgasse in Schnait" 
Beschluss wird in der nichtöffentlichen Sitzung gefasst 

 Grunderwerb mit Grunderwerbsteuer "ehemaliges Betonwerk" in der 
Wiesentalstraße in Schnait 
Beschluss ist bereits gefasst 

 kleinere laufende Grunderwerbe 
Grundstücke, die in kommenden Baulandentwicklungen direkt oder als Tauschfläche 
Verwendung finden können. 
Diese Verträge werden im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit beurkundet 

 
Insgesamt ergeben sich überplanmäßige Ausgaben in Höhe ca. 1.365.000 EUR. 
 
Als Deckung für den Grunderwerb stehen nicht verbrauchte Mittel bei der HHSt. 
2.6900.956100 (BV Rückhaltebecken Schachen in Strümpfelbach) zur Verfügung. 
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